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Im Reisepass, in der Identitätskarte 
oder dem Heimatschein steht bei jeder 
Schweizerin und jedem Schweizer der 
Heimat- oder wie auch genannt Bürger-
ort, eine schweizerische Eigenheit. Dem-
gegenüber haben Bürger anderer Staaten 
z.B. bei der Ankunft in einem Hotel den 
Geburtsort vorzumerken.

Mit dem Heimatort ist das persönliche, 
erbliche Heimatrecht in einer oder al-
lenfalls mehreren Gemeinden und heute 
auch das Kantons- und Schweizerbür-
gerrecht verbunden. In knapper Weise 
soll diesem Heimatrecht für den Kan-
ton Bern nachgegangen werden. Die 
Verhältnisse in den andern Kantonen 
werden nicht gestreift. Es ist aber anzu-
nehmen, dass dieses Recht zeitlich und 
gesetzmässig einen ähnlichen Ursprung 
aufweist.

Den bernischen Landen mit Einschluss 
von Teilen des Waadtlandes und des 
Aargaus zogen nach der Reformation im  
16. Jahrhundert zahlreiche Einwanderer 
zu. Sie hatten ein recht hohes Einzugs-
geld zu entrichten, welches eine Migra-
tion abwehren sollte. Die Gemeinwesen 
waren damals noch weniger straff gebil-
det als heute und teils Gemeinschaften 
nach altem alemannischem Recht, wie 
z.B. die Bäüerten im Berner Oberland. 
Die Landbevölkerung konnte im 17. Jahr-
hundert in drei Klassen aufgeteilt wer-
den, nämlich in Dorfbewohner mit 
Gütern oder Häusern, in Tauner und 
Handwerker sowie in Hintersässen mit 
nicht vollem Dorfrecht.
  
Durch Mandate auferlegte die Stadt und 
Republik Bern seit 1571 den Gemeinden 
verschiedentlich die Pflicht, für ihre 
Armen zu sorgen. Die Gemeinden ver-
suchten sich indessen von dieser Last 
zu befreien. Sie veranstalteten sogar 
Bettlerjagden, um herumziehende Leute  
fernzuhalten. In dieser Situation ver-
fügte die bernische Almosenkammer 
im Jahr 1676 mit späteren Ergänzungen 
in den Jahren 1679 und 1690, dass Hun-
derte von Familien ohne garantierten 
Wohnsitz dem momentanen Wohnort 
bzw. dem Geburtsort zugeteilt wurden. 
Es wurde den Gemeinden untersagt, fer-
nerhin arme Hintersässen abzuschieben. 
Jede Person erhielt also in einer festen 
Gemeinde ihr Heimatrecht und musste 
notfalls unterstützt werden. Wenn je-
mand aus der Gemeinde wegziehen 
wollte, musste er einen Heimatschein 

beantragen, der auch verweigert werden 
konnte. Die Niederlassungsfreiheit war 
noch nicht geregelt. Mit dem Heimat-
schein ging die Gemeinde gegenüber 
andern Gemeinwesen und dem Gesuch-
steller die Verpflichtung ein, den Burger 
auswärts notfalls zu unterstützen oder 
ihm eine Rückkehr zu ermöglichen. In 
früherer Zeit war das Armenwesen oder 
die soziale Wohlfahrt eine schwere Last, 
stieg doch beispielsweise die Zahl der 
Armen im Amtsbezirk Interlaken im  
18. Jahrhundert auf rund 19%. Im Mittel-
land und Emmental war sie allerdings 
wesentlich geringer, da die Landwirt-
schaft mehr Nutzen brachte. Durch die 
bernische Verfassung von 1846 wurde 
diese Art der Unterstützungspflicht der 
Heimat- oder Burgergemeinden ohne 
wesentliche eigene Güter gelockert. Das 
Armenwesen wurde anders geregelt. 
Es wäre einigen Gemeinden in der Zu-
kunft wohl auch kaum mehr möglich 
gewesen, solcherart weiter vorzusorgen, 
weist doch z.B. die Gemeinde Trub heute  
35 000 heimatberechtigte «Trueberbuebe» 
auf, bei rund 1500 Einwohnern am Ort. 

Eigentliche Einwohnergemeinden wur-
den erst ab dem Jahre 1833 geschaffen 
und durch das bernische Gemeinde-
gesetz von 1852 vollends angeordnet. Es 
war teilweise recht schwierig, die Güter 
zwischen Burger- und Einwohnerge-
meinde oder Bäüerten auszuscheiden. 
Wie es in Kirchlindach war, wäre noch 
abzuklären. Vermutlich war dies hier 
einfacher, da wir heute in der Gemeinde 
Kirchlindach wie auch in neun andern 
Gemeinden des vormaligen Amtsbe-
zirkes Bern keine Burgergemeinde ken-
nen. 

Nach der Reformation von 1528 bis zum 
Jahr 1875 war es Sache der Kirche, die 
der örtlichen Kirche angehörenden Ein-
wohner zu erfassen. Jeder Pfarrer wurde 
verpflichtet, Tauf-, Ehe- und Todesrodel 
zu führen. Erst ab dem Jahre 1876 wurde 
das Zivilstandswesen den Einwohner-
gemeinden übertragen. Zudem mussten 
seit Anfang des 19. Jahrhunderts in den 
Heimatgemeinden Burgerrodel geführt 
werden.

Aus Datenschutzgründen sind heute nur 
noch die Kirchenbücher frei zugänglich. 
Für die Zivilstandsakten und die Burger-
rodel ist eine kantonale Bewilligung er-
forderlich. Immerhin lassen sich aus den 
kirchlichen Rödeln des 19. Jahrhunderts, 

wenn vielleicht auch nicht vollständig, 
die in Kirchlindach Heimatberechtigten 
ermitteln. Es sind dies Personen der Ge-
schlechter: Buri, Bütikofer, Grundmann, 
Heller, Herrenschwand, Hofer, Huss/
Hüss, Joss, Lehmann, Münger, Nobs, 
Schädeli/Schädelin, Schütz, Thalmann, 
Walther sowie Weyermann/Weiermann. 
Gleichnamige Geschlechter können auch 
an andern Orten heimatberechtigt sein!  
Wie bereits erwähnt, ist es zudem mög-
lich, dass Leute mehrere Heimatorte 
besitzen: zwei noch hier wohnende Ge-
schlechter sind sowohl hier wie auch in 
Wohlen heimatberechtigt. Ein hier Hei-
matberechtigter mit sogar drei Heimat-
orten war Johann Jakob Schädeli bzw. 
Schädelin, 1804–1859, der nach Kirch-
lindach durch seine Vorfahren auch in 
Mooslerau AG und zu seinen Lebzeiten 
in Frutigen als Pfarrer das Heimatrecht 
geschenkt erhielt. Er wirkte als Pfarrer, 
Lehrer und Schriftsteller, arbeitete an 
einem Kirchengesangbuch mit, war  
Mitarbeiter am Oberländer Anzeiger 
und wurde 1850 Helfer am Münster in 
Bern.

Die Massnahme der Zuteilung eines 
Heimatrechtes Ende des 17. Jahrhun-
derts konnte nicht für alle gesichert wer-
den. Aus verschiedenen Gründen gab es  
sogenannte bernische Landsassen, die 
wohl in bernischem Gebiet ein Niederlas-
sungsrecht hatten, aber keinen Heimat-
ort ausweisen konnten. Sie alle suchten 
ihre Rechte sogar in einer «Korporation» 
sicherzustellen. In Ausführung des Ge-
setzes über die Einbürgerung der ber-
nischen Landsassen und Heimatlosen 
vom 8. Juni 1859 wurden diese Bürger 
einer bernischen Gemeinde vom Kanton 
aus zugeteilt. Ob auch Kirchlindach auf 
diese Art Leute zugeteilt erhielt, wäre 
noch abzuklären. Mitglieder von Ge-
schlechtern mit den Namen Maurer und 
Witschi erhielten das Heimatrecht in 
Kirchlindach, als sich 1880 die Gemein-
den Bremgarten-Stadtgericht und Kirch-
lindach vereinigten. Seither erlangten in 
Kirchlindach einige weitere Personen 
das Gemeinde- und damit das Kantons- 
und Schweizerbürgerrecht.

Ein anderes Kapitel wäre der Verlust 
des Heimatrechtes. In wirtschaftlich 
schlechten Zeiten des 19. Jahrhunderts 
mit hohem Bevölkerungszuwachs wan-
derten immer wieder Einzelpersonen 
und Familien ins Ausland, namentlich 
nach Nord- und Südamerika aus, wo sie 

sich bessere Lebensbedingungen erhoff-
ten. Ärmeren, welche nicht über die nö-
tigen Mittel verfügten, wurde vom Ge-
meinwesen eine Beisteuer zugesichert. 
In vielen Fällen jedoch erst bezahlt, wenn 
die Einschiffungsmeldung vorlag und 
auf das Heimatrecht verzichtet wurde. 
Man wollte gewiss sein, der Armenlast 
entledigt zu sein, da die Gemeinde oft 
gezwungen war, deswegen Land oder 
Wald zu veräussern oder einen Kredit 
aufzunehmen. 

In all den Jahren hat sich der Anteil der 
noch ortsansässigen Burger im Gebiet 
des heutigen Kantons Bern stetig ver-
mindert. Waren 1818 noch 64,8% Burger 
am Wohnort sesshaft, so reduzierte sich 
der Anteil 1850 auf 55,8%, lag 1880 bei 
41,7% und erreichte 1900 eine Quote von 
noch 32,6%. Und heute dürfte je nach Art 
der Gemeinde ein noch wesentlich gerin-
gerer prozentualer Anteil an Burgern am 
Heimatort zu verzeichnen sein. 

Wo nicht begüterte Burgergemeinden 
bestehen und dadurch einer Person ef-
fektiv auch ein Burgernutzen am Wohn-
ort zusteht, hat heute der Heimatort je 
nach persönlicher Einstellung an Bedeu-
tung verloren. Der Heimatort war aber 
zu früheren Zeiten eine wertvolle Absi-
cherung in einer Gemeinschaft.     .  

Allen Einwohnern mag Kirchlindach 
aber ein Ort der Heimat sein.

Kurt Stauffer

Heimatort – Kirchlindach

Nach den Alterswohnungen öffnet 
nun Ende Oktober auch das neue Pfle-
geheim «Bergsicht» an der Nüchtern-
strasse seine Tore. Das 24. Wohn- und 
Pflegeheim der Gruppe seniocare bie-
tet 30 betagten Menschen ein neues 
Zuhause.

In enger Zusammenarbeit mit dem be-
reits bestehenden Pflegeheim «Linden-
egg» in Oberlindach werden in Kirch-
lindach bis zu 30 Leute betreut. Mit 
Hans-Jürg Ott führt nicht nur die gleiche 

Ein «offenes» Pflegeheim 
für Kirchlindach 

Einzel- oder Doppelzimmer oder sogar 
eine Wohnung mit zwei bis drei Betten 
bewohnen möchten. 

Weiter sollen laut Heimleiter Ott in der 
«Bergsicht» sehr individuelle Leistungen 
angeboten werden: «Jeder entscheidet 
selbst, welche Leistungen er in Anspruch 
nehmen möchte.» So werden beispiels-
weise verschiedenste Pflegeleistungen 
angeboten, die Bewohner können sich 
in ärztliche oder physiotherapeutische 
Behandlung begeben und es werden re-

Pflegeheim in Kirchlindach – seit  Kurzem «Zutritt erwünscht».

Person die Heime, auch die Hauptadmi-
nistration wird in Kirchlindach zusam-
mengefasst. 

Obwohl die beiden Heime in der Ge-
meinde also eng vernetzt sind und die 
«Bergsicht» unter anderem auch aus 
Platzmangel in Oberlindach geplant  
wurde, gibt es Unterschiede: «Die ‹Berg-
sicht› soll offener gestaltet werden als 
das ‹Lindenegg›», so Hans-Jürg Ott. 
Das neue Heim in Kirchlindach richte 
sich an «geistig rüstige Menschen» und 
nicht vor allem an Demenzkranke wie in 
Oberlindach. 

Verschlechtere sich also der geistige Zu-
stand eines Bewohners der «Bergsicht», 
sei es durch die Zusammenarbeit auch 
möglich, ihn nach Oberlindach ziehen 
zu lassen. 

Individuelle Leistungen werden ange-
boten
Damit sich die Bewohnerinnen und Be-
wohner in ihrer Lebensqualität nicht 
eingeschränkt fühlen, haben sie die 
Möglichkeit zu entscheiden, ob sie ein 

gelmässig verschiedene Anlässe organi-
siert. 
Einige dieser Leistungen, wie beispiels-
weise ein Mittagstisch, stehen auch 
den Bewohnern der Alterswohnungen 
«Lindacherhof» offen. 

Ein Drittel der Betten gebucht
Während die Alterswohnungen «Lin-
dacherhof», die seit knapp zweieinhalb 
Jahren vermietet werden, allesamt belegt 
sind und sogar schon Reservationen be-
stehen, war die «Bergsicht» zur Zeit der 
Eröffnung zu einem Drittel gebucht. 

Im Rahmen eines Tages der offenen Tür 
hatten Interessenten, aber auch Bürger 
von Kirchlindach, kurz vor der Eröff-
nung die Möglichkeit, die Zimmer und 
Wohnungen einmal genauer zu betrach-
ten. Laut Hans-Jürg Ott ist aber auch 
eine individuelle Besichtigung nach An-
meldung jederzeit möglich. 

Weitere Informationen unter: 
www.seniocare.ch.
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